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Amts- und  
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Gemeinde 
Petersaurach

Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach

mit ihren Ortsteilen: Wicklesgreuth, Altendettelsau, Ziegendorf, Langenloh, 
Großhaslach, Gleizendorf, Steinbach, Vestenberg, Külbingen, Frohnhof und Adelmannssitz

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit dem Jahreswechsel haben wir ein außergewöhnliches Jahr hinter uns gebracht. Herausforderungen und 
Einschränkungen, die in dieser Form und Dauer nicht zu erwartet waren, haben das vergangene Jahr geprägt.
Ungeachtet dieser massiven Einschnitte hat unsere Gemeinschaft deshalb gut funktioniert, weil viele Bürgerinnen und
Bürger aktiv dazu beigetragen haben.

Mein Dank gilt deshalb Allen, die sich in vielfältiger Weise engagiert haben. Ob in Unternehmen, in Vereinen, den
Kirchen, in den Schulen, bei den Feuerwehren, im Gemeinderat und den gemeindlichen Gremien, in der Verwaltung, im
Bauhof und im Wertstoffhof. Ob ehrenamtlich für die verschiedensten Institutionen im sportlichen, im sozialen oder
kulturellen Bereich sowie in anderer Weise für die Gemeinde. Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Bereich der Kinderbetreuung, die vor großen Herausforderungen standen und diese mit ihrem tollen 
Engagement und viel Idealismus meistern konnten.

Auf diese Leistungen können wir als Gemeinde sehr stolz sein und sind deshalb guter Hoffnung, dass wir gemeinsam die 
Herausforderungen des neuen Jahres ebenfalls erfolgreich meistern werden.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021, bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Herbert Albrecht
1. Bürgermeister

Rathaus der Gemeinde Petersaurach geschlossen
Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vor der
Corona-Pandemie, ist das Rathaus für den Publikumsverkehr voraussichtlich bis einschließlich 10.01.2021 geschlossen.

Bei unaufschiebbaren bzw. dringenden Angelegenheiten können Termine nach vorheriger Abstimmung per E-Mail 
(buergerbuero@petersaurach.de) oder telefonisch (09872/9798-0) vereinbart werden.

Die Verwaltung ist von Mo. – Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr telefonisch erreichbar. 

Bitte nutzen Sie wenn möglich unser Onlineangebot. Bei darüberhinausgehenden Angelegenheiten können Sie uns auch 
gerne schriftlich oder per E-Mail kontaktieren.

Weiter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auch für die Abholung von Gelben Säcken bzw. Restmüllsäcken ein 
vorheriger Anruf notwendig ist. Aufgrund der personellen Notbesetzung kann sonst nicht gewährleistet werden, dass der
Empfang neben dem Haupteingang des Rathauses zu den derzeit geltenden Öffnungszeiten besetzt ist.

Bereitschaftsdienst des Standesamtes Petersaurach: In dringenden standesamtlichen Notfällen kann der zuständige 
Standesbeamte unter der Telefonnummer 09872/9798-18 erreicht werden.

Diese Informationen beziehen sich auf den Stand vom 18.12.2020.
Über kurzfristige Änderungen werden wir Sie auf unserer Internetseite unter www.petersaurach.de

und auf unserer Facebook-Seite „Gemeinde Petersaurach“ informieren.

Bitte helfen Sie mit, sich selbst und andere zu schützen. Bleiben Sie gesund!



Seite 2

Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Außerhalb der Öffnungszeiten bitten wir um 
Terminvereinbarung.
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen
Gültig nur für Bürgerbüro:
jeden 1. Samstag im Monat, 09:00 – 12:00 Uhr 

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:30 – 19:00 Uhr
 samstags 09:00 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird 
nach dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet.
Auf die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im 
Landkreis Ansbach wird hingewiesen. 
Informationen erhalten Sie auf der Homepage des 
Landkreises Ansbach: www.landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 16:00 – 18:00 Uhr 
Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden:
Gipskarton/Gips, Heraklithplatten, Ytong/Porenbeton. 
Sämtlicher Bauschutt muss frei von Verunreinigungen 
wie z.B. Isolierungen, PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädli-
chen Farbanstrichen usw. sein. 

Grüngut
Äste kostenlos
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 12,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine kosten-
lose Annahme der holzigen Bestandteile möglich ist. 
Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, kleine 
Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 11.01. 25.01. 08.02.
Biotonne 18.01. 01.02. 15.02.
Papier 13.01. 10.02. 10.03.
Gelber Sack 02.02. 02.03. 30.03

Die Abfallbehältnisse müssen ab 06:00 Uhr morgens zur 
Abholung bereitstehen! Den aktuellen Abfuhrplan finden 
sie auch unter: www.petersaurach.de oder 
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 15.01.2021, Ausgabe am 05.02.2021.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen 

vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, 

Anzeigegrößen und Preisen finden Sie auf 
unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt 

veröffentlichen?
Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email 

an amtsblatt@petersaurach.de.
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 Aus dem Rathaus

Sitzungen des Gemeinderates: 18.01.2021 um 19:00 Uhr 
in der Turnhalle des Schulzentrums Petersaurach.

Kurzfristige Terminänderungen vorbehalten.
Die Bekanntmachungen der Gemeinderatssitzungen werden in Schaukästen der Ortsteile ausgehängt. 

Sie finden die Bekanntmachungen auch auf der Homepage der Gemeinde www.petersaurach.de.
Bitte reichen Sie Ihre Baupläne schriftlich und digital als PDF an bauamt@petersaurach.de bis spätestens 10 

Tage vor dem Sitzungstermin ein, damit die Verwaltung die Pläne vorab prüfen kann.  

Klimaschutz in der Gemeinde

PV Anlagen und die EEG Novelle
Wie bereits in der Dezemberausgabe mitgeteilt soll das EEG zum 01.01.2021 novelliert werden, mit Auswirkungen auch auf
PV-Anlagen die in den Anfangsjahren des EGG seit 2000 installiert wurden und nun aus der EEG Förderung auslaufen.
Betreiber von betroffenen Anlagen werden hierüber vom Netzbetreiber informiert und aufgefordert mitzuteilen, in welcher 
Form der weitere Betrieb der Anlage gewünscht ist. Leider stand der aktuelle Gesetzesentwurf zu Redaktions-
schluss noch immer in der Diskussion, so dass die hier aufgeführten Informationen nur vorläufigen Charakter haben können.
Für kleine Anlagen bis etwa 3 kWp gibt es die Lösung, den Solarstrom direkt mit Heizstäben für die
Warmwasserbereitung zu nutzen, sofern noch keine Solarthermieanlage installiert ist. Dies wurde bereits in der letzten
Ausgabe kurz erläutert. Einfach, effizient und unbürokratisch. Für etwas größere Systeme und Anlagen auf Gebäuden mit
Solarthermie gibt es aus heutiger Sicht folgende, mögliche Varianten:

A) Weiterbetrieb wie bisher als Volleinspeiseanlage ohne technische Änderung.
Die Vergütung orientiert sich dabei an dem sog. Marktwert des Stromes abzgl. der Vermarktungskosten, die dem 
Netzbetreiber entstehen. Aktuell konnte die N-Ergie leider noch keine konkrete Aussage zur absoluten Vergütung geben, es ist
aber damit zu rechnen, dass es sich im Bereich von max. 4 € ct/kWh bewegen wird. Diese Möglichkeit sollte gewählt
werden, wenn eine Anlage kleinerer Leistung momentan noch reibungslos läuft und zeitnah keine 
Instandsetzungs- oder Reparaturarbeiten absehbar sind. Es lässt sich später auch ohne Probleme auf andere Modelle 
umstellen, d.h. es bietet sich auch an, wenn der Betreiber zunächst einmal die weitere Entwicklung abwarten möchte.

B) Umstellung auf Eigenverbrauchsanlage mit Überschusseinspeisung.
Eingespeiste Überschüsse, die nicht unmittelbar direkt im Haus verbraucht werden können, werden ins öffentliche Netz 
eingespeist und wie bei Volleinspeisung relativ bescheiden vergütet. Durch die Selbstnutzung eines Teils des 
Solarstroms (ohne Speicher im Bereich von 20 bis 30 % möglich – vor allem bei vernünftigem Umgang mit Wasch- und 
Spülmaschine, Trockner, …) lassen sich jedoch die Bezugskosten für Strom vom Energieversorger deutlich reduzieren und
sofern die Anlage nicht größer als 20 kWp ist (aktueller Stand Entwurf), müsste für den selbst genutzten Strom auch keine
anteilige EEG-Umlage bezahlt werden. Hierfür ist es aber notwendig, die Anlage im Hausanschluss neu zu verdrahten
und mit einem Fachbetrieb vor Ort zu prüfen, inwiefern Zähler ergänzt oder getauscht werden müssen. Da sich die Kosten 
hierfür im Bereich von einigen hundert € bewegen können, gilt es hier abzuwägen welche Vergütung + Einsparung diesen
Kosten entgegen steht. In Frage kommt diese Variante aber sicherlich, wenn ohnehin Ertüchtigungs- oder Änderungsarbeiten
an der Anlage oder der Stromverteilung anstehen und so die Kosten relativiert werden können.

C) Umstellung auf Eigenverbrauch mit Ergänzung eines Speichersystems
Vom Prinzip her entspricht eine, durch einen Batteriespeicher erweiterte Anlage der obigen Eigenverbrauchsanlage mit 
Überschusseinspeisung. Mit dem Unterscheid, dass durch den Stromspeicher mehr Solarstrom selbst genutzt werden kann,
da er tagsüber eingespeichert und dann am Abend oder des Nachts im Haus genutzt werden kann. Solange die Batterien
noch nicht voll sind entstehen auch keine Überschüsse und durch vernünftig dimensionierte Speicher- / PV-Kombinationen
lassen sich so Eigenverbrauchsanteile im Bereich von mehr als 70 % erzielen (Anteil des selbstgenutzten Stroms am
insgesamt erzeugten) und sog. Autarkiegrade (Anteil Solarstrom am gesamten jährlichen Stromverbrauch) von ebenfalls 
etwa 70% und mehr. Die Palette der Anbieter ist mittlerweile groß, z.B. Sonnen, E3DC, Fronius, SMA,u.v.m. wobei auch 
hier sicherlich der lokale Fachbetrieb ein optimaler Ansprechpartner ist, um Möglichkeiten und Kosten zu ermitteln. In jedem 
Fall ein sinnvoller Weg für den einzelne Haushalt zu mehr Unabhängigkeit und geringeren Energiekosten in Verbindung mit 
klimafreundlichem Solarstrom.

Auch hier gibt es weiterhin staatliche Unterstützung für die Finanzierung (KfW – Programm 270 – www.kfw.de) und für 
Neuanlagen PV + Speicher oder die Erweiterung bestehender PV Anlagen um einen Speicher und gleichzeitig mehr aktive
Solarfläche gibt es derzeit auch weiterhin das 10.000 Häuser PV-Speicher Programm des Landes Bayern (Infos unter
www.energieatlas.bayern.de) mit Zuschüssen von 500 € bis mehrere tausend € je nach Anlagengröße und Speicher-
kapazität. Worauf der Interessent hierbei achten sollte ist natürlich zum einen die Frage der Qualität und System-
garantien, aber z.B. auch Punkte wie 3-phasige Ersatzstromfähigkeit (Umschaltung auf Solarbetrieb bei Strom-
ausfall), Möglichkeiten der Sektorenkopplung (Einbindung E-Fahrzeuge, Warmwasser, Heizung) und Flexibilität im Hinblick auf
mögliche Erweiterungen.

Die theoretisch für jede PV-Anlage verfügbare Möglichkeit der Direktvermarktung, wie sie bereits heute für Neuanlagen >
100 kWp vorgeschrieben ist, kommt für Kleinanlagen in der Regel nicht in Frage, da der Aufwand zur Ertüchtigung und für die 
erforderliche Mess- und Regeltechnik in keinem Aufwand zum Nutzen steht. Interessant nur für Anlagen ab ca. 30 bis 50 KWp. 

Unabhängig davon, welche der obigen Variante gewählt wird, sollte dies zur Absicherung dem Netzbetreiber (i.d.R. N-
Ergie Netz GmbH) in einem kurzen Schreiben mitgeteilt werden, um ggf. mögliche Rechtsfolgen durch „illegale“
Einspeisung zu vermeiden.

Auch auf keinen Fall vergessen: Anmeldung oder auch ggf. Änderung der Anlage im Marktstammdatenregister bis
31.01.2021!

Carsten Aschoff klimaschutz@petersaurach.eu
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

in Verbindung mit dem „Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie“ (Planungssicherstellungsgesetz -
PlanSiG)

Aufstellung des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 3/4
„Am Blümleinsgarten“

im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

hier: Bekanntmachung des geänderten Geltungsbereiches 
gem. § 2 Abs. 1 PlanSiG i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB

sowie

Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der Bauleitplanung
gem. § 3 Abs.1 PlanSiG i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Petersaurach hat in seiner Sitzung am 18.11.2019 beschlossen, den
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 3/4 „Am Blümleinsgarten“ aufzustellen. Zwischenzeitlich 
haben sich Änderungen in der Verfügbarkeit der Grundstücke ergeben. Das Planungskonzept wurde überarbeitet. 
Hieraus ergab sich eine Anpassung am Geltungsbereich des Bebauungsplans. Der Gemeinderat der Gemeinde 
Petersaurach hat daher in der Gemeinderatssitzung am 14.12.2020 über den geänderten Geltungsbereich des 
Bebauungsplans beraten und diesen gebilligt. 

Dieser Beschluss zum geänderten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3/4 „Am Blümleinsgarten“ mit 
integriertem Grünordnungsplan wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 PlanSiG i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt
gemacht. 

In gleicher Sitzung am 14.12.2020 wurde über den Entwurf der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Nr. 3/4 „Am 
Blümleinsgarten“ mit integriertem Grünordnungsplan beraten und dieser gebilligt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
zum Entwurf der Bauleitplanung wurde beschlossen. 

Da es sich damit um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, wird das beschleunigte Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB angewandt. Die weiteren in § 13a BauGB genannten Kriterien für das beschleunigte Verfahren nach
§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 BauGB sind ebenfalls erfüllt.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr.1 BauGB i.V.m.
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach
§ 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach §10a Abs 1. BauGB
abgesehen wird. § 4c BauGB wird nicht angewendet.

Das Planungsgebiet befindet sich südlich des Zentrums von Petersaurach an der Industriestraße und umfasst die 
Teilflächen der Grundstücke mit den Fl. Nrn. 397/2, 398 und 401 jeweils der Gemarkung Petersaurach. Die Zufahrt 
soll über den südlichen Teil der Fl-Nr. 397/2 erfolgen. Der Umgriff beinhaltet eine Fläche von ca. 0,5 ha. Das 
Planungsgebiet ist von bestehenden Siedlungsstrukturen umschlossen.

Übersichtslagenplan mit Kennzeichnung Planungsgebiet © Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung 2020

Planungsgebiet

 Aus dem Rathaus
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Ziel des Bebauungsplans ist die Ausweisung von dringend benötigten Wohnbauflächen für bestehende erhebliche 
Nachfrage nach Wohnbauflächen aus der örtlichen Bevölkerung. 

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 3/4 „Am Blümleinsgarten“ mit integriertem Grünordnungsplan wurden 
erstellt und ist, bestehend aus dem Planblatt mit zeichnerischen Festsetzungen, Satzung mit textlichen 
zum Bauplanungs- und Bauordnungsrecht sowie dem Entwurf der Begründung, gem. § 3 Abs. 1 PlanSiG 
i.V.m. §13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

18.01.2021 – 26.02.2021 
im Internet auf der Homepage der Gemeinde Petersaurach unter www.petersaurach.de 
→ Rubrik Die Gemeinde → Wohnen &Bauen veröffentlicht und kann dort eingesehen werden.

Zusätzlich liegt der Entwurf der Bauleitplanung in den Räumen des Rathauses Petersaurach, Hauptstraße 
29, 91580 Petersaurach aus und kann dort nach vorheriger Terminvereinbarung während der allgemeinen 
Dienststunden (Montag-Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr, Montag 14:00 – 16:00 Uhr sowie Donnerstag 14:00 
Uhr – 18.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden.  

Den berufstätigen Bürgern wird die Einsichtnahme, nach vorheriger Terminabsprache Tel. 09872 – 97 98 - 0), auch 
außerhalb der allgemeinen Dienststunden ermöglicht. Es wird darauf hingewiesen, dass nur ein eingeschränkter 
barrierefreier Zugang zum Rathaus der Gemeinde Petersaurach vorhanden ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf, 
nach vorheriger Rücksprache mit der Gemeinde Petersaurach (Tel. 09872 – 97 98 - 0), eine Einsichtnahme an 
einem geeigneten Ort im Rathaus oder eine Übermittlung in geeigneter Form erfolgen.  

Es kann sein, dass das Rathaus Petersaurach während der Auslegung aufgrund der Ausnahmesituation 
(Covid-19 – „Corona-Virus“) nur in dringenden Fällen und nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet ist. Die 
Gemeindeverwaltung Petersaurach weist unter Bezug auf § 3 Abs. 1 Plan SiG ausdrücklich auf die Möglichkeit der 
Online-Einsichtnahme hin und bittet hiervon überwiegend Gebrauch zu machen. Fragen zur Planung bitten wir 
möglichst telefonisch (Tel. 09872/9798-0) oder per Mail (bauamt@petersaurach.de) zu klären. Soweit eine 
Einsichtnahme im Rathaus unabdingbar ist, kann diese aktuell nur nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 
09872/9798-0) erfolgen. Wir bitten zu beachten, dass aus Gründen des Infektionsschutzes sowie der Vorsorge für 
die Bürgerinnen und Bürger die Einsichtnahme dann nur Einzeln unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften 
erfolgen kann. 

Während dieser Auslegungsfrist können von Jedermann Stellungnahmen schriftlich, auch 
in elektronischer Form per E-Mail (bauamt@petersaurach.de), oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus 
der Gemeinde Petersaurach, Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach vorgebracht werden. Bei 
Stellungnahmen zur Niederschrift sind die vorstehenden Hinweise zur Covid-19 Pandemie zu beachten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitverfahren“, das 
ebenfalls öffentlich ausliegt bzw. auf der Homepage der Gemeinde Petersaurach zu finden ist. 

Die in den Unterlagen zum Bebauungsplan benannten Gesetze, Normen (insb. DIN-Normen) und technischen 
Baubestimmungen können in den Räumen des Rathauses der Gemeinde Petersaurach, Hauptstraße 29, 91580 
Petersaurach eingesehen und bei Bedarf erläutert werden. 

Zeitgleich mit der Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch diese Planungen berührt werden können, gem. § 13a BauGB 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB.

Die Ergebnisse dieser Beteiligung werden anschließend in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates erörtert und 
abgewogen.  

Petersaurach, den 08.01.2021 

gez. 

Herbert Albrecht 
Erster Bürgermeister 

 Aus dem Rathaus

Die Gemeinde sucht Grundstücke!
Die Gemeinde Petersaurach benötigt für die Umsetzung von Projekten immer wieder Tausch- und Ausgleichsflächen. 
Wir sind deshalb immer auf der Suche nach Grundstücken im Außenbereich aber auch im Ortsgebiet. Eigentü-
merinnen und Eigentümer die jetzt oder später ein Grundstück verkaufen möchten, können sich daher bei Interesse 
vertrauensvoll an unseren 1. Bürgermeister Herbert Albrecht, Tel. 09872/9798-0 oder an rathaus@petersaurach.de, 
wenden. 
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Winterdienst und Räum- und Streupflicht in der Gemeinde Petersaurach 
 

 

Zum Schneefall am 01. Dezember 2020 haben die Gemeinde vermehrt Beschwerden über das Räumen und 
Streuen der Straßen im Gemeindegebiet erreicht. Aus diesem Anlass möchten wir auf die bestehende 
Rechtslage hinweisen und Sie über die Umsetzung in der Gemeinde Petersaurach informieren. 
Basierend auf Art. 51 Abs. 5 BayStrWG können Gemeinden die Anlieger durch Rechtsverordnung zum 
Winterdienst und der Räum- und Streupflicht verpflichten. 
 
Dies hat die Gemeinde Petersaurach durch die „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter für die Gemeinde Petersaurach (VO-
Rein) vom 01.12.2009“ umgesetzt. 
 
Die Verordnung ist auf der Homepage der Gemeinde unter der Rubrik: 
 

Bürgerservice -> Onlineservice -> Satzungen & Gebühren 
einzusehen.  
 
Dort finden Sie im Anhang ein Straßenverzeichnis, aus dem ersichtlich ist, wer, und in welcher Form, in den 
Straßen der Gemeinde Petersaurach für die Reinhaltungs- und Sicherungspflicht zuständig ist. 
 
Gemäß § 10 und § 11 der oben genannten Verordnung sind die Anlieger zum Räumen und Streuen eines 
vorhandenen Gehwegs verpflichtet. Sofern kein Gehweg vorhanden ist, muss ein Gehstreifen im Bereich der 
Fahrbahn, zur sicheren Nutzung für Fußgänger geräumt und gestreut werden. Für einen sicheren 
Gehbereich ist eine Breite von etwa 1,00 m erforderlich.  
Ergänzend dazu weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass das Räumgut (Schnee und Eis) nicht von 
privaten Flächen auf die Fahrbahn bzw. den öffentlichen Verkehrsraum geschoben oder abgelagert 
werden darf!  
 
Die aus der o.g. Verordnung bzw. Art. 51 BayStrWG resultierende Verkehrssicherungspflicht verweist zudem auf 
eine Streupflicht des Straßenbaulastträgers (innerorts und außerorts) im Rahmen des Zumutbaren und der 
Sorgfaltspflicht aller Verkehrsteilnehmer, d.h. ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Räumen und Streuen der 
Straßen durch die Gemeinde besteht nicht.  
In diesem Kontext muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich auf 
die Grenzen kommunaler Möglichkeiten einstellen müssen und nicht erwarten können, dass jeder Glättebildung 
stets und ständig wirksam begegnet werden kann. Ferner dürfen wir ausdrücklich an die Eigenverantwortung 
der Bürger appellieren, die Gemeinde bei ihren Räum- und Streupflichten zu unterstützen und sich im 
Besonderen an die vorgefundenen Straßen- und Wetterverhältnis anzupassen. 
 
Der Bauhof ist bestrebt, dem Räumen und Streuen im Gemeindegebiet so schnell wie möglich nachzukommen, 
kann aber nicht an allen Orten gleichzeitig sein.  
Die Mitarbeiter des Bauhofs beginnen an Tagen, an denen das Räumen und/oder Streuen erforderlich ist, um 
ca. 3:30 Uhr / 4:00 Uhr mit ihrer Arbeit und folgen dann einem erarbeiteten Räum- und Streuplan. 
Im Räum- und Streuplan ist die Reihenfolge des Räumens und Streuens festgelegt. Demnach werden zuerst die 
Hauptverbindungsstraßen, dann die Durchfahrtsstraßen und danach die Innerortsstraßen geräumt und/oder 
gestreut. Ergänzend dazu wird die topografische Struktur (Steigungen, Gefällestrecken) der jeweiligen Ortslage 
berücksichtigt. 
 
Bei starken Schnee- oder Eisereignissen hat die Sicherung der Hauptstrecken jedoch immer Vorrang vor den 
Innerorts- bzw. Wohngebietsstraßen. Bei anhaltendem Schneefall müssen die Hauptstrecken wiederholt 
geräumt und/oder gestreut werden. Erst anschließend können die Nebenstraßen in Angriff genommen werden. 
Als Arbeitgeber sind wir des Weiteren auch verpflichtet auf die Lenk- und Ruhezeiten der Mitarbeiter im 
Winterdiensteinsatz zu achten. Daher ist es möglich, dass die Nebenstraßen bei anhaltendem Schneefall nicht 
geräumt werden können.  
 
Eine große Problematik beim Räumen und Streuen in den Wohngebiets- bzw. Innerortsstraßen stellen auch die 
am Straßenrand abgestellten Fahrzeuge dar. Oftmals ist es unseren Winterdienstfahrzeugen dadurch nicht 
möglich eine Straße zu durchfahren. Eine Durchfahrtsbreite von 3,50 m ist zwingend erforderlich. 
 
Die Herausforderungen eines funktionierenden Winterdienstes können wir nur in einem „Miteinander“ 
zwischen Bürgern und Gemeindeverwaltung erfolgreich meistern! 😊😊 
 
Ihre Gemeindeverwaltung  

 Aus dem Rathaus
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 Aus dem Rathaus

Die Gemeinde Petersaurach gibt Ihr Standesamt nach Neuendettelsau ab!
Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Petersaurach?

- Geburts-, Eheschließungs- und Sterbeurkunden müssen grundsätzlich beim Standesamt beantragt werden in 
dessen Zuständigkeit der Fall eingetreten ist. Die Beantragung muss direkt beim Standesamt in Neuendettelsau 
oder über das Onlineverfahren erfolgen.

- Geburtsbeurkundungen (z. B. bei Hausgeburten) können zukünftig nur noch beim Standesamt in 
Neuendettelsau erfolgen.

- Eheschließungen können weiterhin durch die Bürgermeister der Gemeinde Petersaurach in Petersaurach 
durchgeführt werden. Eine Abgabe der Unterlagen sollte nach Möglichkeit direkt beim Standesamt in 
Neuendettelsau erfolgen. Alternativ können die Unterlagen zur Prüfung der Ehefähigkeit über die Gemeinde 
Petersaurach an das Standesamt in Neuendettelsau weitergeleitet werden.

- Sterbefälle werden zukünftig beim Standesamt in Neuendettelsau beurkundet. In der Regel erledigt diese 
Aufgabe das Bestattungsunternehmen.

- Kirchenaustritte können zukünftig nur noch beim Standesamt in Neuendettelsau durchgeführt werden.
- Weitere standesamtliche Vorgänge wie Eidesstattliche Versicherungen, Namenserklärungen, 

Vaterschaftsanerkennungen usw. müssen unter persönlicher Vorsprache abgegeben werden und können somit
ebenfalls nur noch beim Standesamt in Neuendettelsau durchgeführt werden.

Die Vorbereitung bzw. Beantragung vieler Standesamtlicher Vorgänge kann mittlerweile auch Online 
durchgeführt werden. Weitere Informationen diesbezüglich folgen im nächsten Amts- und Mittteilungsblatt der 
Gemeinde Petersaurach. Die Abgabe des Standesamtes ist zum 01.02.2021 vorgesehen. 

Übertragung der Aufgaben des Standesamtes der Gemeinde Petersaurach
auf das  Standesamt der Gemeinde Neuendettelsau

im Rahmen einer „großen Übertragung“
nach Art. 2 Abs. 2 AGPStG ab dem 01. Februar 2021

Gemeinsame Bekanntmachung der Gemeinde Petersaurach und der
Gemeinde Neuendettelsau 

vom 17. Dezember 2020

Mit der Vereinbarung vom 17. Dezember 2020 sind die Gemeinde Petersaurach und die Gemeinde Neuendettelsau 
übereingekommen, die Aufgaben des Standesamtes der Gemeinde Petersaurach nach Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ausführung des Personenstandsgesetzes – AGPStG – im Rahmen einer sogenannten „großen Übertragung“ ab dem 
01. Februar 2021 auf das Standesamt der Gemeinde Neuendettelsau zu übertragen. 
Die hierzu erforderlichen Gemeinderatsbeschlüsse der übertragenden Gemeinde Petersaurach und der übernehmenden
Gemeinde Neuendettelsau wurden jeweils mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen
Mitgliederzahl der Ratsgremien gefasst.
Der Vereinbarung hat das Landratsamt Ansbach als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 17. Dezember 2020
(Aktenzeichen: 116-SG33) zugestimmt.
Die Vereinbarung kann ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung von jedermann - unter vorheriger Vereinbarung
eines Termines -

• im Rathaus der Gemeinde Petersaurach, Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach,
Geschäftsleitung, 1. Obergeschoss, Zimmer 25, sowie

• im Rathaus der Gemeinde Neuendettelsau, Johann-Flierl-Straße 19, 91564 Neuendettelsau,
Geschäftsleitung, 1. Obergeschoss, Zimmer 17,

eingesehen werden. 

Petersaurach, 17. Dezember 2020 Neuendettelsau, 17. Dezember 2020

Herbert Albrecht Christoph Schmoll
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister
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 Kindertageseinrichtung Kunterbunt

Rückblick auf die Adventszeit 2020
Gemeinsam haben wir viel erlebt...
…in der Adventszeit haben wir jeden Tag 
beim Frühstück die Kerzen unseres 
Adventskranzes angezündet und ein 
Säckchen unseres Adventskalenders
geöffnet! 

Es schneit, es schneit...

Schneemann bauen, Popo-
Rutscher fahren,
Schneeballschlacht und vieles 
mehr hat uns großen Spaß 
gemacht. Bei einem kleinen 
Spaziergang durch den 
Schnee haben wir auch viel 
entdecken und erleben 
können. 

Wichtelsuche...

Einige unserer Kinder mit ihren Familien 
hatten auch große Freude daran die
vielen Wichtel bei uns in der Gemeinde
zu suchen.Konntet Ihr auch einen finden? 

Herzliche Grüße vom Team und den Kindern der Kita Kunterbunt Großhaslach

Infoveranstaltung „Regional Studieren 2021“ 
Interessierte junge Menschen haben die Möglichkeit am Dienstag, 9. Februar 2021 und am Donnerstag, 11. Februar 2021, von 
13:30 bis 16:00 Uhr, online, alle wichtigen Informationen rund um das Studium – insbesondere hier in der Region – zu erfahren. 
Mit dabei sind sechs Hochschulen aus der Region – die Hochschulen Ansbach, Treuchtlingen und Weihenstephan-Triesdorf, die 
Evangelische und die Technische Hochschule aus Nürnberg sowie die Universität Eichstätt-Ingolstadt.  Aufgrund der Corona-
Pandemie kann die Veranstaltung leider nicht wie in den letzten Jahren stattfinden. Wir haben zusammen mit den Hochschulen 
ein neues Live-Format entwickelt, das den Corona-Maßnahmen entspricht und dennoch einen direkten Kontakt zwischen 
Schüler*innen und Hochschul-Vertreter*innen ermöglicht. Die Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung unter 0981/468-1030 
bzw. unter www.regional-studieren.de wird bis Montag, 25. Januar 2021, gebeten.  

Gemeinsamer Infoabend der Ansbacher Gymnasien
Am Dienstag, dem 02. Februar 2021, um 19.00 Uhr findet in der Sporthalle des Theresien-Gymnasiums,
Schreibmüllerstraße 10, 91522 Ansbach, der gemeinsame Informationsabend der drei Ansbacher Gymnasien statt.
Eingeladen sind alle interessierten Eltern, deren Kinder in die 5. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums in Ansbach übertreten
wollen.

Schulen
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG - ONLINE
Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe

Mittwoch, 24.02.2021
Freitag, 26.02.2021
Jeweils 16:30 Uhr und 18:00 Uhr
Anmeldung über unsere Homepage!

Schulhausführungen sind im April geplant.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage!

Laurentius-Realschule
Tel.: +49 9874 8-6440
info@laurentius-realschule.de
www.laurentius-realschule.de

laurentius-realschule

JETZT INFORMIEREN!

Fotowettbewerb
zum 

Internationalen 
Frauentag 

      Frauenpower made im 

  Landkreis An
sbach 

     - was 
macht für di

ch 

  Frau /Mäd
chen sein au

s?
                                        Schicke uns ein                     kreatives Foto mit Bildbeschreibung unter:komm.jugendarbeit@landratsamt-ansbach.de                                                    oder          gleichstellungsstelle@landratsamt-ansbach.de                        Einsendeschluss: 28. Februar 2021

Kommunale Jugendarbeit 
Landkreis Ansbach

Gleichstellungsstelle 
Landkreis Ansbach

DAS GIBT ES ZU GEWINNEN:

1. Platz:    100,- Euro Gutschein Brückencenter
2. Platz:    In-Ear Bluetooth Kopfhörer
3. Platz:    25,- Euro Gutschein Buchhandel
jeweils in den Kategorien :
- Altersgruppe ab 15 - 25 Jahre
- Altersgruppe ab 26 Jahren

Weitere Infos und Teilnahmebedingungen  unter
www.landkreis-ansbach.de/Leben-im-Landkreis/

Familie-Senioren/Gleichstellungsstelle 
oder hier   

Spendenübergabe der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG:

Auch im Corona-Jahr 2020 finanzielle Unterstützung für soziales und gesellschaftliches Engagement
Windsbach. Die Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach unterstützt als lokal tätige Genossenschaftsbank seit jeher 
kommunale, soziale und gemeinnützige Projekte in der Region. So entspricht es auch seit vielen Jahren einer guten 
Tradition der Bank, in den Tagen vor Weihnachten Spenden an Vereine und sonstige gemeinnützigen Einrichtungen in 
den drei Hauptgeschäftsstellen Windsbach, Heilsbronn und Dietenhofen zu überreichen.

Stellvertretend für die örtlichen Verein nahmen nun in der Geschäftsstelle Windsbach die Bürgermeister der Gemeinden 
Windsbach, Petersaurach und Mitteleschenbach die Spenden in einer Gesamthöhe von 18.500,- Euro entgegen.

Vorstandsvorsitzender Markus Pfeiffer betonte anlässlich der Übergabe seine Freude, auch in einem von der weltweiten 
Pandemie geprägten Jahr einen wertvollen sozialen Beitrag leisten zu können: „Es freut mich ungemein, dass wir gerade 
auch in diesem Jahr zahlreiche gemeinnützige, karitative und soziale Zwecke, sportliche sowie kulturelle Vereine und 
Institutionen unterstützen können. Leider können wir die Spenden in diesem Jahr aus Gründen der Prävention und zur 
Sicherheit aller nicht persönlich an die Stellvertreter der Vereine und Organisationen übergeben. Wir hoffen jedoch, im 
nächsten Jahr wieder unsere Spenden-Gala mit allen Vereinsverantwortlichen durchführen zu können, denn die 
Veranstaltung stellt für uns und alle Beteiligten mittlerweile eine liebgewordene und wichtige Tradition dar.“

Die Spenden erfolgen aus dem Zweckertrag 
Gewinnsparen der bayerischen Volks- und
Raiffeisenbanken, wodurch viele soziale, 
gemeinnützige und karitative Einrichtungen in ganz 
Bayern unterstützt werden. 

Bildunterschrift:
v.l.n.r.: Steffen Weiß, Marktbereichsleiter,
Herbert Albrecht, 1. Bürgermeister Petersaurach, 
Matthias Seitz, 1. Bürgermeister Windsbach,
Stefan Bußinger, 1. Bürgermeister Mitteleschenbach, 
Markus Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender

Wissenswertes

Aus dem Landratsamt

Schulen
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Wissenswertes
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Vereine

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde
im VDK Ortsverband Petersaurach,

ein schwieriges Jahr ist für uns zu Ende gegangen,
wir konnten unsere Treffen und Ausflüge leider nicht
wie gewohnt durchführen. Es war auch nicht
möglich die Besuche anlässlich von Geburtstag
oder anderer Anlässe vorzunehmen, dafür bitten wir 
um Verständnis. Wir hoffen im Neuen Jahr, das vor
uns liegt, unsere Aktivitäten wieder wie gewohnt
aufnehmen zu können, sobald sich Möglichkeiten
ergeben werden wir Sie informieren. Die Vorstand-
schaft wünscht Ihnen Allen für das Neue Jahr 2021
Gesundheit, Wohlbefinden, viel Glück und falls Sie
Beschwerden haben, gute Besserung und
Genesung. Bis bald und bleiben Sie gesund.

Die Vorstandschaft

Ortsverband Petersaurach

   Wer macht denn sowas?!?
Nach dem Wochenende um den 3. Advent mussten wir mit großer Enttäuschung feststellen, dass
schon wieder irgendjemand im Schaugarten Zerstörungen verursacht hat. Unsere Monatsbeete sind 
alle mit handbemalten Ziegeln gekennzeichnet. Anfangs des Jahres waren plötzlich 2 Ziegel 
verschwunden. Gottseidank hatten wir noch unbemalte und Irene Wilsch hat diese neu bemalt. Das
hat aber irgendjemand nicht gepasst und es wurden mehr als die Hälfte der Monatsziegel richtig
zertrümmert. Wer macht denn sowas?!? 

Ist es Neid auf unsere Arbeit? Ist es ein persönlicher Racheakt?
Ist es Langeweile? Wir verstehen es nicht!!

Seit 2007 halten fleißige Mitglieder völlig unentgeltlich und mit viel Liebe und körperlicher 
Anstrengung die Anlage in so gutem Zustand, dass wir von den vielen Besuchern aus nah 
und fern stets viel Lob und Anerkennung dafür ernten. Auch heuer in dem Corona-
Krisen-Jahr arbeiteten wir unermüdlich. Der große Zuspruch in Worten und Spenden 
motiviert uns dies auch weiter zu tun.

Wir appellieren an die Verursacher der Schäden, einmal über ihr schäbiges 
Verhalten nachzudenken. Wir strengen uns für die Allgemeinheit an, also auch für 
Sie/euch! Was haben Sie/habt ihr eigentlich davon, mutwillig anderer Leute Arbeit 
zu zerstören? Macht das Sie/euch größer??
Brauchen wir tatsächlich eine teure Video-Überwachung für dieses Kleinod?
Vielleicht hilft schon, wenn Sie die Augen aufmachen und Beobachtungen melden!

Die Vorstandschaft

Absage der Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Vestenberg
An alle Vereinsmitglieder der Feuerwehr,

Aufgrund der Coronabeschränkungen müssen
wir leider unsere in diesem Monat geplante
Jahreshauptversammlung absagen. Wir danken
allen Kameraden für die geleistete Arbeit im
vergangenen, nicht einfachen Jahr. Wenn es
wieder eine Versammlung oder Veranstaltung
geben wird, werden wir euch rechtzeitig
informieren. Alles Gute für 2021!

Euro Vorstandschaft

TSV 1921 Petersaurach e.V.

Verehrte Mitglieder und Gönner des Sportvereins,

ein Jahr voller Einschränkungen dank Corona liegt nun
hinter uns. Auch 2021 wird uns diese Pandemie noch
weiter verfolgen und es wird auch weiterhin mit
Einschränkungen zu rechnen sein. Der Sportbetrieb
durch alle Abteilungen konnte 2020 leider nur sehr
eingeschränkt durchgeführt werden und so hoffen wir
das 2021 unser Vereinsleben bald wieder einen fast
normalen Verlauf nehmen kann. Denn das uns diese
Pandemie noch einige Zeit verfolgen wird dürfte allen
klar sein. Die Vorstandschaft des TSV möchte sich bei
allen bedanken die sich trotz aller Widrigkeiten 
engagiert haben. Wir wünschen allen ein gutes und
hoffentlich gesundes 2021.

Schützenverein Petersaurach e.V.
Sehr geehrte Mitbürger/innen, liebe Mitglieder,
Freunde und Gönner des SV Petersaurach
Hoffentlich hattet Ihr ein schönes und besinnliches
Weihnachtsfest, trotz der ganzen, durch Corona
bedingten Beschränkungen. Wir alle haben ein
schwieriges Jahr hinter uns und die Pandemie wird
uns noch einige Zeit begleiten. Ich wünsche Euch
fürs neue Jahr alles Gute und viel Gesundheit, sowie
die Kraft und Disziplin die nächsten Monate gut zu
bestehen. Auch wir Schützen leiden unter der
Situation, aber wir hoffen und planen wieder. So wird
unsere Jahreshauptversammlung auf den 30.05. 
verschoben. Im Mai/Juni wird auch unser
Königsschießen stattfinden, der Termin für die
Proklamation ist noch offen. Falls es die Auflagen
erlauben, wird das Bürgerschießen vom 15.09. -
18.09. sein. Und unser Bundesligawettkampf ist am
07.11.2021 geplant.
Es werden auch wieder Zeiten kommen wo man sich
trifft, wo man gemeinsam feiert und wo man seinen
Sport wieder ohne Einschränkungen machen kann.
Ich freue mich darauf!

1. Schützenmeister
Friedrich Schröder
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Veranstaltung Bienen-Volksbegehren und Bio-Verpflegung ein voller Erfolg!
Die Auftakt-Aktion des BUND Naturschutz für mehr „Bio“ im Landkreis war mit über 80
Teilnehmer*Innen sehr gut besucht. Der Einladung des BUND Naturschutz zum Vortragsabend
mit Marion Ruppaner, Landwirtschafts-referentin des BN sowie Peter Konrad, Regionalreferent 
für Vermarktung beim Demeter Verband Bayern, folgten kürzlich neben Verantwortlichen für die
Außer-Haus-Verpflegung, PraktikerInnen in Großküchen, LandwirtInnen und PolitikerInnen viele
weitere Interessierte und Aktive für das Thema. Die Petersauracher BN-Ortsgruppenvorsitzende Claudia Lehner-Sepp
wies nach der Begrüßung auf das zentrale Hauptanliegen des BN hin: Der Schutz und Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen. Dieses vorrangige Satzungsziel des BUND Naturschutz unterstützen bayernweit rund 250.000 
Mitglieder. Außerdem erklärte sie, dass Bio-Ernährung nicht nur gesünder für unsere Kinder ist, sondern auch aktiver
Klimaschutz, da durch biologischen Landbau weniger Treibhausgase freigesetzt werden. Corona-bedingt fand die 
Veranstaltung nicht wie ursprünglich geplant in Herrieden statt, sondern als Video-Konferenz. Dies hatte den Vorteil, dass
auch TeilnehmerInnen von weiter weg teilnehmen konnten. Allerdings gab es so leider das Essen nicht, das extra in Bio-
Qualität bestellt war.
Klimakrise geht uns alle an – Verantwortliche müssen handeln: Nach einem kurzen Filmabspann als Einstieg stellte 
sich die Beisitzerin der BN- Kreisgruppe Ansbach, Christina Beckler, vor und warb als ausgebildete Landwirtin und 
Technikerin für die ökologische Landwirtschaft. Wenn das Ziel von 30% ökologischen Landbau bis 2030 erreicht werden 
soll, muss auf allen Ebenen daran gearbeitet werden. Im Landkreis Ansbach werden derzeit 6,31 % der
landwirtschaftlichen Flächen biologisch bewirtschaftet. Bei einer Steigerung von einem Prozent pro Jahr wird dieses Ziel
wohl im Landkreis weit verfehlt werden. Beckler erinnerte an die Klimaproteste von Fridays for Future und appelliert an
die Verantwortlichen, den Klimaschutz ernst zu nehmen. „Nun drängt die Zeit, weil binnen weniger Jahre die Emissionen 
der Treibhausgase gegen Null gehen müssen. Auch wir vor Ort können wirksame Maßnahmen durchführen, dass die
vereinbarten Klimaschutzziele von Paris erreicht werden können“, so Beckler.
Viele Akteure aktiv im Landkreis: Rainer Erdel, stellv. Landrat Lkr. Ansbach und Bürgermeister aus Dietenhofen,
Dorina Jechnerer, Bürgermeisterin von Herrieden, Christine Reitelshöfer, Kreis-, Bezirks- und stellv. Landesbäuerin sowie 
Isabella Hirsch, stellv. Vorsitzende AbL- Bayern und Vorsitzende AbL- Franken (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft) waren nicht nur als Grußwort-RednerInnen dabei, sondern erzählten auch, was in den einzelnen 
Bereichen, für die sie zuständig sind, schon erreicht wurde und wo teilweise noch viel Potential besteht. Besonderes
Augenmerk sollte dabei bei der Bildung in Schulen und Kindergärten zum Thema Ernährung und Alltagskompetenzen 
liegen. Mit dem Klassenzimmer Natur trägt der Bund Naturschutz bereits zu einer guten Umweltbildung in Schulen und 
Kindergärten bei. Die BN-Landwirtschafts-referentin Marion Ruppaner erklärte nicht nur die neuen gesetzlichen Vorgaben 
durch das Volksbegehren, sondern zeigte auch auf, dass wir „Bio“ aus Naturschutzsicht brauchen, weil Äcker auch als
Lebensraum und als Schutz für Trinkwasser und Boden dienen. 30 % Bio ist daher eine wichtige Zielmarke. Peter
Konrad, der beim Bio-Anbauverband Demeter für die Vermarktung zuständig ist, gab einen Einblick in die Bedürfnisse 
der Landwirte vor Ort, um regionale Strukturen und Kontakte zu Abnehmern zu unterstützen.
Netzwerke knüpfen – Bio aus der Region für den Landkreis Ansbach: Nach der Fragerunde gab es viele 
interessante Praxisbeispiele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und es wurden schon während der Veranstaltung 
Kontakte hergestellt. Christina Beckler und Claudia Lehner-Sepp sind begeistert über so viel Zuspruch und Interesse an
dem Thema und wollen auf jeden Fall weiter aktiv mitwirken, wenn sich Kindergärten und Schulen auf den Weg machen 
hin zu einer klimafreundlichen Ernährung für unsere Kinder. Es wurde durch die Ausführungen eines teilnehmenden 
Lehrers und der Lokalpolitiker auch klar, dass ggf. manche Eltern nicht bereit sind, evtl. Mehrkosten zu zahlen, die durch 
Umstellung auf Bio-Verpflegung entstehen können. Zusammenfassend konnte festgehalten werden, dass hier noch viel
Aufklärungsarbeit in Einrichtungen und bei Eltern nötig ist. Dass der Einsatz von Bio-Lebensmitteln für das Essen nicht
unbedingt zu einer Preiserhöhung führen muss, erklärte ein teilnehmender Koch und Caterer aus Götteldorf.
Informationen, Hilfestellungen und Fortbildungen zum Thema gibt es vom BUND Naturschutz, den Bio-Anbauverbänden 
und dem Staatsministerium.

Bio-Lebensmittel erfolgreich einsetzen:
https://www.bund-naturschutz.de/landwirtschaft/veroeffentlichungen
https://www.bund-naturschutz.de/landwirtschaft
https://www.bund- naturschutz.de/landwirtschaft/oeko-landbau

https://www.oekolandbau.de/service/termine/
https://www.oekolandbau.de/ahv/
https://www.biostaedte.de/

BR Mediathek: „Mehr Bio für Bayern“:
https://www.br.de/mediathek/video/dokthema-politische-doku-mehr-bio-fuer- bayern-eine-chance-trotz-corona-av:5e987719cd1f870013ee5b9e

20 % Bio in öffentlichen Küchen:
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/033- biobitte.html
https://www.kita- schulverpflegung.bayern.de/mittagsverpflegung/coaching/025063/index.php
http://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/

Für Rückfragen:
Christina Beckler  Claudia Lehner-Sepp
Beisitzerin KG Ansbach Vorsitzende BN Ortsgruppe Petersaurach
Telefon 015123209142
jcbeckler@hotmail.de

Foto: Claudia Lehner-Sepp,
von links: Christina Beckler und Claudia Lehner- Sepp 
bei der BN-Online-Veranstaltung Bienen-Volksbegehren-
Bio- Verpflegung als Moderatorinnen.
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Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Vestenberg

Seite 14

Kirchen

06. Januar Epiphanias-
09:00 Uhr Gottesdienst zu Mission, Pfr. K. Dotzer

10. Januar 1. Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr Gottesdienst, Prädikantin G. Götz

17. Januar 2. Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfrin. U. Hansen

24. Januar letzter Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr Gottesdienst mit Erklärung der neuen Paramente in der Kirche,

Pfrin. U. Hansen und Frau Beate Baberske

31. Januar Sonntag „Septuagesimae“
10:15 Uhr Gottesdienst, Theologin Anschütz

07. Februar Sonntag „Sexagesimae“
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfrin. U. Hansen

13. Februar Samstag, 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Kirche mit Kindern im Gemeindehaus, Team

14. Februar Sonntag „Estomihi“
09:00 Uhr Gottesdienst, Prädikantin G. Götz

Über die weiteren Entwicklungen und ggf. weitere Angebote informieren wir Sie kurzfristig und aktuell auf folgenden 
Kanälen:

- Schaukästen in den vier Orten unserer Kirchengemeinde
- Laurentiusinfo
- Internet (https://www.dekanat-windsbach.de/kirchengemeinden/vestenberg)
- Fränkische Landeszeitung

Ihr Pfarramt:
Evang. -Luth. Kirchengemeinde Vestenberg, Pfarrerin Ulrike Hansen
Brauhausstr. 22, 91580 Petersaurach,
Tel. 09802/7451, E-Mail: pfarramt.vestenberg@elkb.de
Pfarramtssekretärin: Barb Neumüller, Mittwoch von 13:00 – 16:00 Uhr

Kath. Pfarramt St. Franziskus Neuendettelsau

Sonntag, 10.01.2021 
10.00 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 14.01.2021
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 17.01.2021 
10.00 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 21.01.2021
18.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zur 

Einheit der Christen 

Sonntag, 24.01.2021
11.00 Uhr Familiengottesdienst mit 

modernen Liedern 

Donnerstag, 28.01.2021
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 31.01.2021 
10.00 Uhr Hochamt

Dienstag, 02.02.2021
17.00 Uhr 1. Weggottesdienst 

Donnerstag, 04.02.2021
17.30 Uhr Rosenkranz 
18.00 Uhr Hl. Messe 

Unter youtube/St. Franziskus stellen wir regelmäßig 
unsere Gottesdienste und Impulse ein. Schauen Sie mal 
rein.

Bitte denken Sie auch weiterhin daran, Ihren Mundschutz 
zu tragen. Da wir während der Gottesdienste nicht heizen 
dürfen, bitte warm anziehen!

Beachten Sie bitte auch kurzfristige Änderungen in der 
Gottesdienstordnung, im Schaukasten oder im Internet: 
http://neuendettelsau.bistum-
eichstaett.net/gottesdienstordnungen/gottesdienste-und-
termine/

Ihre Pfarrei: St. Franziskus, Nelkenstr. 6, 
91564 Neuendettelsau
Tel: 09874 339
Fax: 09874 335

Mail: neuendettelsau@bistum-eichstaett.de,
http://neuendettelsau.bistum-eichstaett.net/startseite/
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Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen der Evang. Kirchengemeinde Petersaurach

10.01.2021, 1. Sonntag n. Epiphanias
10:15 Uhr Petersaurach Gottesdienst, Pfrin Kamm

17.01.2021, 2. Sonntag nach Epiph./Kirchweih
9 Uhr Petersaurach Gottesdienst, Pfr. Bosch
10:15 Uhr Wicklesgreuth Gottesdienst zur Kirchweih, Pfr. Bosch

24.01.2021, 3. Sonntag n. Epiphanias
09:00 Uhr Petersaurach Gottesdienst, Pfrin Kamm
10:30 Uhr Petersaurach Taufgottesdienst, Pfrin Kamm

31.01.2021, Letzter Sonntag nach Epiph. (Predigttausch) 
09:00 Uhr Petersaurach Gottesdienst, Pfr. Rühr

Wir sind für Sie da: 
Pfrin Inge Kamm, Hauptstr. 18, Tel. 09872/7561
Pfr. Christoph Bosch, Tel. 01775241477
Pfarrbüro Katrin Wiesinger:
Tel. 09872 / 7561, Fax.: 09872 / 954470
Mi, Do, Fr, 09:00 - 12:00 Uhr, Di u. Mi: 15:00 – 16:00 Uhr
www.petersaurach-evangelisch.de

Gottesdienste und Veranstaltungen der  
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Großhaslach 

Sonntag, 10.01. 1. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr: Gottesdienst, Pfarrer Matthias Jung

Sonntag, 17.01. 2. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr: Gottesdienst, Pfarrer Matthias Jung

Sonntag, 24.01. 3. Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr: Gottesdienst

Sonntag, 31.01. Letzter Sonntag nach Epiphanias
09:30 Uhr: Gottesdienst, Pfarrerin Juliane Jung

Wir sind zu erreichen
Evang.-Luth. Pfarramt Großhaslach, Kirchplatz 1, 91580 Petersaurach,  09872-7600
Pfarramt:  Pfarrerin Juliane Jung und Pfarrer Matthias Jung 
Pfarramtssekretärin:  Sonja Rühl, Tel. 09872-7600, pfarramt@grosshaslach.de, Büro: Di, Mi, Do 09:00-11:00 Uhr

Kirchen

Apotheken

Apothekenbereitschaft
PLUSPUNKT APOTHEKE im Brückencenter, Ansbach  0981 / 84544 07.01. 18.01. 29.01.
Stadt-Apotheke, Hauptstr. 24, Windsbach  09871 / 372 08.01. 19.01. 30.01.
Münster-Apotheke, Am Postberg 13, Heilsbronn,  09872 / 8122 09.01. 20.01. 31.01.
Schloss-Apotheke, Alte Poststraße 3, Bruckberg,  09824 / 928021 10.01. 21.01. 01.02.
Stadt-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18, Wolframs-Eschenbach  09875 / 291 11.01. 22.01. 02.02.
Laurentius-Apotheke, Johann-Flierl-Str. 35, Neuendettelsau  09874 / 67820 12.01. 23.01. 03.02.
Löhe-Apotheke, Bahnhofstraße 7, Neuendettelsau  09874 / 68200 13.01. 24.01. 04.02.
Fontana-Apotheke, Fürther Str. 29, Heilsbronn  09872 / 9572720 14.01. 25.01. 05.02.
Burg-Apotheke, Ansbacher Str. 31, Lichtenau  09827 / 927444 15.01. 26.01. 06.02.
Ginkgo-Apotheke, Heinrich-Brandt-Str. 25, Windsbach  09871 / 7060506 16.01. 27.01. 07.02.
Praeventicus-Apotheke, Altendettelsauer Str. 3, Petersaurach  09872 / 9528844 17.01. 28.01. 08.02.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Apotheken-Notdienst-Auskunft:  0800 00 22833 oder www.lak-bayern.notdienst-portal.de/blakportal/
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Hausarztvertretung  116 117

Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Wenn es brennt, bei Unfällen, in Not – mit dieser 

Notrufnummer erreichen Sie schnell  
die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Aus allen Telefonnetzen direkt und ohne Vorwahl 
und Gebührenfrei. 

Und das in ganz Europa!!

Putzfee gesucht
1 - 2 Stunden wöchentlich
 0162 9856293

Kleinanzeigen

Gewerbeanzeigen

Zahnärztlicher Notfalldienst
Sprechzeiten jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 18:00 bis 19:00 Uhr 

Kurzfristige Änderung vorbehalten! Info. auch unter http://www.notdienst-zahn.de

08.01. Dr. Florian Albrecht Am Markt 8, 91583 Schillingsfürst  09868 / 1022

09.01. / 10.01. Dr. Stefanie Pfister Brauhausstr. 15, 91522 Ansbach  0981 / 2403

16.01. / 17.01. Dr. Ingrid Keller Hartm.-v.d.-Aue-Str. 24, 91639 Wolframs-Eschenbach  09875 / 530

23.01. / 24.01. Dr. Oliver Knappe Schalkhäuser Str. 10, 91522 Ansbach  0981 / 65050650

Notdienste

N O R B E R T  U N D  H E I K O  L A N G B E I N  G b R

Gewerbestraße 21  91580 Petersaurach
Telefon 09872 / 31 44  41

info@norbert-langbein.de
www.norbert-langbein.de

∙Alarmanlagen
∙Videoüberwachung
∙Fluchtwegsicherung
∙Schließsysteme

∙Rauchmelder
∙Sprechanlagen
∙Nebelsysteme
∙Elektroinstallation

   Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten  ein gesundes und glückliches neues Jahr.
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Gewerbeanzeigen

Mittwochs geschlossen

GRIECHISCHE SPEZIALITÄEN 

 
 
 
 

Öffnungszeiten: 
Montag: Ruhetag 
Dienstag und Mittwoch  ab 17.00 Uhr 
Donnerstag – Sonntag ab 11.30 Uhr 
Sonntag: Durchgehend warme Küche 

Dorfplatz 10 
91580 Großhaslach 
Tel.:  09872/9699856 
Mobil:  0157/72003247 
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Finkenstraße 5

91580 Petersaurach

 
   Allegro Heimtiernahrung  

Joachim Standfest 
   Ihr Händler für Hunde- & Katzennahrung  

in Petersaurach 
 

Wir führen folgende Marken: 
Xantara, Terra Pura, Bewital, Herrmann's, Henne Pet Food,  

UniQ, Bellfor, Naturavetal, Bubeck, HerzensHund, Hardys Traum 
 

Besuchen Sie uns auf unserer Website oder rufen Sie uns an. 
Tel.: 09872/6944, Fax: 09872/802591 

www.allegro-heimtiernahrung.de 
ba442f68.xantara-partner.de/de 
info@allegro-heimtiernahrung.de 

www.einer-alles-sauber.de

Rufen Sie an: 09872 377 Handwerksmeister Gerhard u.
Dipl.Ing FH Hannes Geißelsöder

Hans Hacker GmbH . Bauunternehmung
Hauptstraße 36 . 91580 Petersaurach . Tel.: 09872 377

Wir haben die Ideen und machen
aus Ihrem Haus einen Wohntraum!

Jetzt viel schöner wohnen!

Dienstleistungen.wohner.adrian@gmail.com

„Mr. Bit“,
Computer-Service, IT-Beratung 
seit 1997 Ihr kompetenter Ansprechpartner 

WINDOWS 10 mit gewohnter 
Windows XP/7 Oberfläche 

Sie erhalten neue Notebooks und PC´s 
mit Windows 10! Mit SSD-Platten 
sind diese richtig schnell und haben 
den Vorteil, dass die gewohnte 
Oberfläche beibehalten werden kann! 

Ich berate Sie gerne! 
Bevor es  soweit  kommt! 

Tinte, Toner und alles an Zubehör und Bürobedarf usw. 

Nähere Informationen und Terminvereinbarungen unter: 
Günter Kuler, Aicher Weg 21, 91580 Petersaurach 

Tel. 09872 / 802783, guenter.kuler@mr-bit.org 
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